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 Protokoll-Nr.:  
 

 

Justiz- und Sicherheitsdepartement 
Bahnhofstrasse 15 
Postfach 3768 
6002 Luzern 
Telefon 041 228 59 17 
jsdds@lu.ch 
www.lu.ch 
 

 

 
Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und  
Kommunikation UVEK 
 
per E-Mail 
Vernehmlassung.ISKV@astra.admin.ch  

Luzern, 14. Oktober 2025 
 
 
Protokoll-Nr.: 1123 
 
 
Erlass der Verordnung über das Informationssystem Strassenverkehrskontrollen 
(ISKV): Stellungnahme Kanton Luzern 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Ich danke Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussere mich zum Entwurf der 
ISKV im Namen und Auftrag des Regierungsrates wie folgt:  
 
Wir begrüssen, dass mit dem Inkrafttreten der ISKV die Ausführungsbestimmungen zu allen 
drei Informationssystemen, die im Rahmen des Via-sicura-Gesetzgebungspakets in den Arti-
keln 89a ff. des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) verankert wurden, auf Verordnungsstufe um-
gesetzt sein werden. Dies schafft Klarheit und Kohärenz in der Rechtsanwendung.  
 
Die im Entwurf zur ISKV enthaltenen Regelungen befürworten wir in weiten Teilen. Vorbe-
halte haben wir namentlich und insbesondere hinsichtlich des im Anhang zur ISKV vorgese-
henen Umfangs der zu erfassenden Daten. Dies würde zu einem erheblichen administrativen 
Zusatzaufwand bei den Kontrollen führen, ohne dass ein entsprechender Mehrwert erkennbar 
wäre. Unsere spezifischen Anmerkungen hierzu sowie zu weiteren Bestimmungen des Ver-
ordnungsentwurfs finden sich im beigefügten Fragebogen, worauf verwiesen wird. 
 
Gestützt auf die Zweckbestimmung des Informationssystems Strassenverkehrskontrollen (ISK) 
gemäss Artikel 89p SVG erachten wir es als sachlich nicht gerechtfertigt, die Investitionskos-
ten für die Entwicklung der Fachapplikation des ISK vollumfänglich aus dem Topf der leis-
tungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe zu finanzieren, wodurch diese Kosten letztlich von 
den Kantonen mitgetragen würden. Es ist nicht ersichtlich, weshalb die Investitionskosten der 
Fachapplikation einer anderen finanziellen Behandlung unterliegen sollen als deren Betriebs-
kosten. 
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Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen. 
 
 
Freundliche Grüsse 

 
 

Ylfete Fanaj 
Regierungsrätin 

 
 

 
 
 
 
 
 
Beilage: 
– Fragebogen 


